
 

Abbildung 1: 7 Grundsätze des Roten Kreuzes 



 

Abbildung 2: Angelika Schorer – BRK-Präsidentin 

 

Abbildung 3: Thomas Huber - Vorsitzender Wasserwacht Bayern 

 

 



Die RK-Gemeinschaften: 

• Bereitschaften 
• Bergwacht 
• Jugendrotkreuz 
• Wasserwacht 
• Wohlfahrts- und Sozialarbeit 

 

➔ Alle in den Gemeinschaften tätigen bekennen sich zu den 7 Grundsätzen des RK 
und verbreiten das humanitäre Völkerrecht 

➔ Innerhalb der Gemeinschaften sind weitere Gliederungen in Fachdienste 
möglich! (Wasserwacht: „Wasserrettungsdienst“ und „Katastrophenschutz“) 

➔ Die Angehörigen sind VERPFLICHTET!!!, sich entsprechend ihrer Tätigkeit aus-, 
fort- und weiterzubilden 

 

WICHTIG: man unterscheidet nach Ordnung der WW zwischen Zielen und Aufgaben! 

Ziel: Will ich irgendwie erreichen. Aufgabe:  Um die definierten Ziele zu erreichen, habe 
ich folgende Aufgaben…. 

Ziele der Wasserwacht: 

• Verhinderung des Ertrinkungstodes 

• Durchführung der damit verbundenen vorbeugenden Maßnahmen 

• Erhöhung der Sicherheit beim Baden und beim Wassersport 

• Schutz der Bevölkerung bei Unglücksfällen und Katastrophen 

• Förderung der Gesundheit und des Sports 

 

Aufgaben, die sich aus diesen Zielen ableiten: 

• Durchführung des Wasserrettungsdienstes einschließlich der Eisrettung 

• Verbreitung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Vermeidung von Unfällen 

am, im, auf und unter dem Wasser, insbesondere bei der Jugend, in Schulen 

und Verbänden 

• Mitwirkung bei der Erhöhung der Sicherheit auf, an und in Gewässern (ein- 

schließlich) Wasserstraßen und in öffentlichen Bädern 



• Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsprophylaxe 

• Durchführung von Schwimmunterricht 

• Ausbildung im Rettungsschwimmen 

• Aus- und Fortbildung von geeigneten Einsatzkräften 

• Sichern von Wassersportveranstaltungen 

• Aufstellung, Ausbildung, Ausrüstung und Einsatz besonderer Einheiten bei 

Großschadensereignissen und Katastrophen 

• Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen in der Luftrettung 

• Werbung für die Ziele des Roten Kreuzes und Mitwirkung bei der Mittelbe- 

schaffung 

• Gewinnung und Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und weiteren Nach- 

Wuchskräften 

Auf der Grundlage ihrer Fachkompetenz und Ausrüstung kann die Wasserwacht 

bei folgenden Aufgaben mitwirken: 

• Gewässer- und Naturschutz 

• Bergen materieller Güter 

• Suchen und Bergen von Ertrunkenen 

• Durchführen von Maßnahmen, die der Wasserwacht von Behörden, Polizei 

oder Staatsanwaltschaft übertragen werden 

 

Gliederung der Wasserwacht: 
1. Ortsgruppe 
2. Kreis-Wasserwacht 
3. Bezirksverband 
4. Landesverband 

Auf ALLEN Ebenen werden eigenständig Leitungen gewählt: satzungsgemäß 
vorgeschrieben sind: 

 

 



➔ Vorsitzender + Stellvertreter 
➔ Technischer Leiter 

Ferner SOLLTEN angehören: 

➔ Stelv. Technischer Leiter 
➔ Jugendleiter 

Bei Bedarf weitere Vertreter (z.B. Beisitzer, Schriftführer, Kassenwart, etc.) 

 

 


